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RS OGH 1997/6/25 7Ob88/97k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1997

Norm

ZPO §405 DIIIc

Rechtssatz

Es verstößt nicht gegen § 405 ZPO, wenn das Berufungsgericht die Aufkündigung der Kläger in eine - bei

Pachtverträgen, die auch ohne gerichtliche Aufkündigung beendet werden können, zulässige - Räumungsklage

umdeutet, entspricht doch der Übergabsauftrag in einer Aufkündigung auch einem mit einer Räumungsklage

erhobenen Räumungsbegehren.
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